
99078011074000, 99078011074000

Einhaltung anderweitiger
Verpflichtungen bei
Direktzahlungen: Überprüfung

Heruntergeladen am 24.06.2025
https://fimportal.de/xzufi-services/8664454/L100040

Modul Sachverhalt

Leistungsschlüssel 99078011074000, 99078011074000

Leistungsbezeichnung I Einhaltung anderweitiger Verpflichtungen bei
Direktzahlungen: Überprüfung
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Lagen Portalverbund Weitere Förderbereiche (2060990)

Einheitlicher
Ansprechpartner

Nein

Fachlich freigegeben am

Fachlich freigegen durch

Handlungsgrundlage http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
CONSLEG%3A2003R1782%3A20060215%3ADE%3APDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
CONSLEG%3A2004R0796%3A20060106%3ADE%3APDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
OJ%3AL%3A2005%3A277%3A0001%3A0040%3ADE%3A
PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
OJ%3AL%3A2006%3A368%3A0074%3A0084%3ADE%3A
PDF
https://www.gesetze-im-internet.de/agrarzahlverpflg/
https://www.gesetze-im-internet.de/invekosv_2015/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
CONSLEG%3A2003R1782%3A20060215%3ADE%3APDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
CONSLEG%3A2004R0796%3A20060106%3ADE%3APDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
OJ%3AL%3A2005%3A277%3A0001%3A0040%3ADE%3A
PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
OJ%3AL%3A2006%3A368%3A0074%3A0084%3ADE%3A
PDF
https://www.gesetze-im-internet.de/agrarzahlverpflg/
https://www.gesetze-im-internet.de/invekosv_2015/

Teaser

Volltext Im Bereich der Direktzahlungen an Inhaber
landwirtschaftlicher Betriebe spielt der Begriff "Cross
Compliance" (Einhaltung anderweitiger
Verpflichtungen) eine wichtige Rolle. Er besagt, dass
Landwirte (seit dem 1. Januar 2005) zum Erhalt von
Direktzahlungen bestimmte Verpflichtungen einhalten
müssen.

Dabei geht es um drei Bereiche:
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• die Einhaltung von Grundanforderungen an die
Betriebsführung in den Bereichen Gesundheit von
Mensch, Tier und Pflanzen, Umwelt und Tierschutz,
• die Erhaltung eines guten landwirtschaftlichen und
ökologischen Zustands der Flächen und
• die Erhaltung des Dauergrünlandes.

Werden einige oder alle der für diese drei Bereiche
bestehenden fachrechtlichen Vorschriften nicht
eingehalten, erfolgt eine Sanktionierung. Je nach
Schwere, Ausmaß, Dauer oder Häufigkeit der Verstöße
kommt es zu einer Kürzung zwischen ein Prozent und
bis zu 100 Prozent der Direktzahlungen für ein oder
mehrere Kalenderjahre.

Seit dem 01.01.2007 gelten die o.a. Regelungen und
einige weitere Regelungen zur Phosphatdüngung auch
für Empfänger von bestimmten flächenbezogenen
Zahlungen im Rahmen der sog. 2. Säule.

Weitere Informationen finden Sie unter dem folgenden
Link:
http://www.laves.niedersachsen.de/portal/live.php?nav
igation_id=20076&article_id=73833&_psmand=23
http://www.laves.niedersachsen.de/portal/live.php?nav
igation_id=20076&article_id=73833&_psmand=23

Erforderliche Unterlagen Es werden ggf. Unterlagen benötigt. Wenden Sie sich
bitte an die zuständige Stelle.

Voraussetzungen

Kosten Es fallen ggf. Gebühren an. Wenden Sie sich bitte an
die zuständige Stelle.

Verfahrensablauf

Bearbeitungsdauer

Frist Es müssen ggf. Fristen beachtet werden. Wenden Sie
sich bitte an die zuständige Stelle.

weiterführende
Informationen

Hinweise
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Rechtsbehelf

Kurztext

Ansprechpunkt Die Zuständigkeit liegt beim Niedersächsisches
Landesamtes für Verbraucherschutz und
Lebensmittelsicherheit (LAVES).

Zuständige Stelle

Formulare

Ursprungsportal Cross-compliance for direct payments: review,
Einhaltung anderweitiger Verpflichtungen bei
Direktzahlungen: Überprüfung
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